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Kontaktangaben 
Sicherheitsbeauftragte
• sibe@strickhof.ch
• besibe.lindau@strickhof.ch
• besibe.waedenswil@strickhof.ch
• besibe.wuelflingen@strickhof.ch

Notfälle
Polizei 117
Feuerwehr 118
Rettungsdienst 144
Toxinfo 145

Die Sicherheits- und  
Bereichssicherheitsbeauftragten 
können telefonisch über das Notfall-
App erreicht werden.

HANDELN IM NOTFALL

Notruf Kriesenteam

MEDIZINISCHER
NOTFALL

GEWALT /
BEDROHUNG

VERMISST BRAND

EVAKUATION TODESFALL
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Einleitung

Sicherheitspolitik der kantonalen Verwaltung

Die Sicherheitspolitik ist Teil der Geschäftspolitik. Sie 
legt die Grundsätze und Rahmenbedingungen für die 
Wahrung der Sicherheit und der mit ihr verbundenen 
Menschen, Informationen und übrigen Werte fest.

Mitarbeitende

Jeder Mitarbeitende ist verpflichtet, seinen Beitrag zur 
Wahrung der Sicherheit zu leisten. Unabhängig von der 
Funktion und hierarchischen Stellung zeichnet er sich 
durch sicherheitsbewusstes Denken und Handeln aus.

Vorgesetzte

Jeder Vorgesetzte ist für die Einhaltung von Sicher-
heitsmassnahmen in seinem Zuständigkeitsbereich 
verantwortlich.

Meldepflicht

Erkannte Schwachstellen sind umgehend dem zustän-
digen Sicherheitsbeauftragten mitzuteilen. Bei Fragen 
oder Unklarheiten zum Thema Sicherheit ist er eben-
falls Ihr Ansprechpartner.

Zweck der Broschüre

Wie verhalte ich mich im Brandfall? Was mache ich 
nach einem Einbruch? Wie reagiere ich, wenn ich be-
droht werde? Wo liegt mein Sammelplatz bei einer 
Evakuierung? Zu diesen und weiteren Fragen soll die 
Broschüre Hinweise geben. Es ist sinnvoll, sich mit 
dem Ernstfall zu befassen, bevor dieser eintritt. Ziel 
der Broschüre ist es, dass Sie wissen, wie Sie sich im 
Notfall richtig verhalten.
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Leben retten

Was ist zu tun?

«Schauen»
> Situation überblicken.
> Was ist passiert?
> Wer ist betroffen?

«Denken»
> Gefahren für sich, Patient und andere  
 ausschliessen.

«Handeln»
> Selbstschutz beachten.
> Verletzte aus Gefahrenzone bringen.

«Alarmieren»
> Rettungsdienst 144
> Zuständigen Sicherheitsbeauftragten informieren.
> Wichtig: Wissen, wo man ist, um genaue 
 Ortsangaben geben zu können.

Erste Hilfe leisten

nicht vorhanden nicht vorhanden

vorhandenvorhanden

Bewusstsein prüfen

2x beatmen

AED holen oder 
anfordern
AED = Automatischer 
externer Defibrillator

Situationsgerecht 
helfen

Bewustlosenlagerung 
Seitenlagerung

erkennbare Atmung
30 Thorax

kompressionen

gegebenenfalls

Einweisung des Rettungsdienstes sicherstellen.

Notruf 
144

Notruf 
144

„Hilfe“ 
rufen



6

Brandfall

Alarmieren

> Unmittelbar gefährdete Personen alarmieren.
> Brandalarm-Handtaster betätigen (direkte 
 Alarmierung der Feuerwehr) oder die Feuerwehr  
 118 rufen.
> Zuständigen Sicherheitsbeauftragten informieren.

Retten

> Persönliche Gegenstände (Brieftasche, 
 Mobiltelefon, witterungsbedingte Kleidung etc.)  
 mitnehmen.
> Verletzte und gefährdete Personen in Sicherheit  
 bringen.
> Gekennzeichneten Rettungswegen folgen.
> Nach Möglichkeit Türen und Fenster schliessen.
> Sammelplatz aufsuchen.
> Immer eigene Sicherheit beachten.
> Keine Aufzüge benützen.

Wenn aufgrund von Rauch und Feuer eine Flucht 
nicht möglich ist:

> Im Raum bleiben und Türe schliessen.
> Freiräume zwischen Türe und Boden abdichten.
> Am Fenster die Aufmerksamkeit auf sich lenken.
> Feuerwehr 118 anrufen.
> Auf Rettung warten.

Löschen

> Feuerwehr einweisen.
> Sofern es Ihre persönliche Sicherheit zulässt,   
 Löschversuche mit den vorhandenen Lösch-
 einrichtungen vornehmen.

118
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Evakuation

Räumungsbefehl

> Mittels bestehender Alarmorganisation.
> Anweisungen der Räumungsmannschaft und der  
 Blaulichtorganisationen befolgen.

Arbeitsplatz verlassen

> Fix installierte Arbeitscomputer sperren, Laptop  
 und Ladegerät mitnehmen und wenn möglich,  
 vertrauliche Unterlagen einschliessen.
> Maschinen und Apparate ausschalten.
> Beleuchtung brennen lassen.
> Persönliche Gegenstände (Brieftasche, Mobil-
 telefon, witterungsbedingte Kleidung etc.) 
 mitnehmen.
> Türen und Fenster schliessen.

Gebäude verlassen

> Hilfsbedürftige Personen unterstützen.
> Gekennzeichneten Rettungswegen folgen.
> Keine Aufzüge benützen.

Sammelplatz

> Sammelplatz unverzüglich aufsuchen.
> Weitere Informationen abwarten, Sammelplatz  
 nicht unaufgefordert verlassen.
> Gebäude erst nach Entwarnung wieder betreten.

Ein Instruktionsvideo zum Verhalten im 
Evakuationsfall finden Sie unter:

https://www.strickhof.ch/betriebliche-sicherheit/ 

https://www.strickhof.ch/betriebliche-sicherheit/  
http://www.strickhof.ch/betriebliche-sicherheit/
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Einbruch

Spuren sichern

> Nichts anfassen, Einbruchsspuren nicht 
 verwischen, keine neuen Spuren hinzufügen.

Melden

> Polizei 117 – informieren.
> Vorgesetzte Stellen informieren.
> Zuständigen Sicherheitsbeauftragten informieren.
> Anordnungen der Polizei befolgen.

Ermitteln

> Bei vorangegangenen verdächtigen 
 Wahrnehmungen Notizen machen.
> Übersicht verschaffen: In Absprache mit Polizei  
 fehlende Sachen eruieren und auflisten.

117
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Demonstration

Sofortmassnahmen

> Aussentüren und Fenster schliessen.
> In tiefer gelegenen Etagen, wenn möglich Sonnen- 
 storen schliessen.
> Zuständigen Sicherheitsbeauftragten informieren 
 (Gebäudeevakuation).
> Polizei 117 – direkt bei Ausbruch von Gewalt.

Abwarten

> Im Gebäude bleiben, sich nicht in unnötige Gefahr  
 bringen.
> Nach Möglichkeit das Erdgeschoss verlassen und  
 in die oberen Etagen gehen.
> Sich auf mögliche Evakuation vorbereiten.
> Anordnungen der Polizei, Sicherheits-
 verantwortlichen und der Räumungsmannschaft  
 befolgen.
> Von den Fenstern fernhalten (Achtung Wurfkörper).

Evakuation

> Anweisungen der Räumungsmannschaft und der  
 Blaulichtorganisation befolgen.
> Sich nicht auf Diskussionen mit Demonstranten  
 einlassen.

117
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Drohung

Grundsätze bei Drohungen

> Unterstützung beiziehen.
> Aktiv bleiben und keine Opferrolle einnehmen.
> Drohungen nicht akzeptieren.
> Möglichst sachliche Kommunikation führen.
> Gespräch oder Kontakt baldmöglichst beenden.

Zusätzlich speziell zu beachten:

Persönliche Drohung

> Beherrscht bleiben und Gespräch beruhigen.
> Augenkontakt halten.
> Zuhören.
> Unter Vorwand Besprechung verlassen und Hilfe  
 beiziehen.
> Bei kritischen Gesprächen Türe offenlassen.

Telefonische Drohung

> Beherrscht bleiben und Gespräch beruhigen.
> Gespräch dokumentieren und nach Möglichkeit  
 aufnehmen (darauf hinweisen).

Schriftliche Drohung

> E-Mails oder Briefe sammeln.
> Dokument sicherstellen, möglichst nicht berühren.
> E-Mail weder löschen noch weitersenden.



11

Melden

> Sammelplatz unverzüglich aufsuchen.
> Weitere Informationen abwarten, Sammelplatz  
 nicht unaufgefordert verlassen.
> Gebäude erst nach Entwarnung wieder betreten.

Sammelplatz

> Vorgesetzte Stelle informieren und weiteres 
 Vorgehen besprechen.
> Polizei 117 – im Notfall direkt.
> Bei strafrechtlich relevanten Drohungen 
 Verzeigung der Person in Absprache mit 
 Rechtsdienst prüfen.

Nach dem Vorfall

> Notizen über den Vorfall machen.
> Dokumente, E-Mails, etc. sicherstellen für 
 Ermittlungen.
> Weiteres Vorgehen in Zusammenarbeit mit 
 vorgesetzter Stelle oder Polizei festlegen.
> Bei Bedarf psychologische Betreuung für 
 Betroffene aufbieten.

117
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Amok

Schutz suchen

> Flucht in einen gesicherten Bereich, wenn möglich  
 Gebäude verlassen.
> Auf der Flucht gefährdete Personen alarmieren.

Wenn Flucht aus dem Gebäude nicht möglich ist:

> Büroräume abschliessen, sich darin 
 verbarrikadieren.
> Dafür sorgen, dass alle Personen ausserhalb des  
 Sichtbereichs von Türen und Fenstern sind.
> Ruhig verhalten, Lärmquellen und Licht 
 ausschalten.

Alarmieren

> Polizei 117 – alarmieren.

Verhalten gegenüber dem Täter

> Sich nicht dem Täter entgegenstellen, um ihn von  
 der Tat abzuhalten.
> Keinen Dialog mit dem Täter; auch wenn einem  
 dieser persönlich bekannt ist.

Anweisungen der Polizei befolgen

> Nur die Anweisungen der klar erkennbaren Polizei  
 befolgen.
> Raum ohne Anweisung der Polizei nicht verlassen.

Nach dem Vorfall

> Für die Verarbeitung des Vorfalls auch zu einem  
 späteren Zeitpunkt psychologische Betreuung in  
 Anspruch nehmen.

117
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Bombendrohung

Verhalten

> Nach Möglichkeit drohende Person so lange wie  
 möglich aufhalten, Fragen nach dem Motiv, nach  
 Standort der Bombe, etc. stellen.
> Gespräch dokumentieren und nach Möglichkeit  
 aufnehmen, Telefonnummern aufschreiben, 
 Dokumente, E-Mail, etc. sicherstellen für 
 Ermittlungen.
> Verdächtige Gegenstände nicht berühren, Fundort  
 weiträumig absperren.
> Bei unmittelbarer Gefahr (z.B. verdächtiger 
 Gegenstand) Gefahrenzone / Gebäude sofort 
 verlassen und gefährdete Personen warnen.

Alarmieren

> Vorgesetzte Stellen informieren.
> Polizei 117 – alarmieren.
> Zuständigen Sicherheitsbeauftragten informieren 
 (Gebäudeevakuation).

Anordnungen befolgen

> Anordnungen der Polizei, Sicherheitsver-
 antwortlichen und der Räumungsmannschaft 
 befolgen.
> Nicht an verdächtigen Gegenstand vorbei 
 evakuieren.

Nach dem Vorfall

> Keine Auskünfte an Dritte.
> Beobachtungen, die zur Aufklärung beitragen 
 können, der Polizei melden (evtl. schriftlich). 

117
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Explosion

Verhalten

> Gefahrenzone / Gebäude sofort verlassen 
 (Einsturzgefahr, weitere Explosionen) und wenn  
 möglich andere Personen unterstützen.
> Verschüttete Personen markieren (z.B. mit einer  
 Jacke) und Meldung an die Rettungskräfte tätigen.
> Rettungsversuche in der unmittelbaren 
 Gefahrenzone vermeiden (Selbstschutz).
> Beim Verlassen des Gebäudes den schnellsten  
 Weg wählen.
> In sicherem Bereich Erste Hilfe leisten, 
 hilfsbedürftige Personen ansprechen, beruhigen  
 und betreuen.
> Machen Sie auf sich aufmerksam, falls Sie selbst  
 Hilfe brauchen.
> Ausreichend Abstand zu beschädigtem Gebäude,  
 Trümmerbereichen und Staubwolken halten.
> Auf Anzeichen von zusätzlichen Gefahren achten  
 (herabhängende elektrische Leitungen, Geruch  
 von Gas etc.) und diese den Einsatzkräften melden.

Alarmieren

> Polizei 117
> Feuerwehr 118
> Rettungsdienst 144
> Zuständigen Sicherheitsbeauftragten informieren  
 (Gebäudeevakuation).

Nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte

> Einsatzkräfte auf verletzte und verschüttete 
 Personen aufmerksam machen.
> Anweisungen der Einsatzkräfte strikt befolgen.
> Beobachtungen, die zur Aufklärung beitragen   
 könnten, der Polizei melden.
> Sammelplatz aufsuchen und auf weitere 
 Anweisungen warten.
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Geiselnahme

Verhalten während dem Vorfall

> Ruhig verhalten, panikartige Reaktionen 
 vermeiden.
> Keine Gegenwehr.
> Forderungen erfüllen.
> Personenmerkmale und Besonderheiten 
 einprägen.
> Wenn ohne Risiko möglich: Alarmieren.
> Dem Täter jederzeit den Rückzug freilassen.
> Flucht nur mit Aussicht auf Erfolg und keine 
 Drittgefährdung.
> Bei Geiselnahmen: Keine Versprechungen machen.
> Wenn nicht unmittelbar betroffen: Personen in der  
 Umgebung warnen.

Melden

> Polizei 117 – alarmieren.
> Vorgesetzte Stellen informieren.
> Anordnungen der Polizei befolgen.

Nach dem Vorfall

> Nichts anfassen (Spurensicherung).
> Zuständigen Sicherheitsbeauftragten informieren.
> Detaillierte Notizen über den Vorfall machen.
> Bei Bedarf medizinische und psychologische 
 Betreuung für Betroffene aufbieten.
> Keine Auskünfte an Dritte.

117
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Erkennen

> Ist eine Post- oder Warensendung ungewöhnlich  
 oder verdächtig?

Verhalten

> Sendung nicht mehr berühren.
> Nicht ungewöhnlichen Umwelteinflüssen 
 (z.B. starke Sonneneinstrahlung) aussetzen.
> Fenster öffnen, Raum verlassen und abschliessen.

Melden

> Vorgesetzte Stelle informieren.
> Polizei 117 – informieren nach Absprache mit  
 weiteren internen Stellen / im Notfall direkt.
> Zuständigen Sicherheitsbeauftragten informieren  
 (Gebäudeevakuation).

117

Verdächtige Post- oder  
Warensendungen
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Alarmierung in Friedenszeiten

Allgemeiner Alarm

Mit einem regelmässig auf- und absteigenden Ton 
wird der allgemeine Alarm ausgelöst. Er kündet eine 
mögliche Gefährdung der Bevölkerung durch Natur, 
Technik oder Gesellschaft an. Die Bevölkerung wird 
aufgefordert, umgehend das Radio einzuschalten.

1. Radio hören.
2. Anweisungen der Behörden befolgen.
3. Nachbarschaft informieren.

Wasseralarm

Mit zwölf tiefen Dauertönen wird der Wasseralarm 
ausgelöst. Der Wasseralarm kommt ausschliesslich 
in gefährdeten Gebieten unterhalb von Stauanlagen 
zur Anwendung. Die Bevölkerung wird aufgefordert, 
sofort das gefährdete Gebiet zu verlassen.

Vorgängig lokale Merkblätter und Anweisungen 
lesen.

1. Gefährdetes Gebiet verlassen.
2. Radio hören.

1Min. 
Signal

2 Min. Pause
1Min. 
Signal

20 Sek. 
Signal

10 Sek. Pause
20 Sek. 
Signal
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Sie sind gefordert

Brandverhütung

> Herrscht allgemein eine gute Ordnung in den 
 Gebäuden?
> Werden unnötige Brandlasten auf den Fluren oder  
 in Treppenhäuser gelagert?
> Werden brennbare Substanzen sicher gelagert?
> Werden Rauchverbote eingehalten?
> Sind elektrische Geräte in einwandfreiem Zustand?
> Sind Brandschutztüren geschlossen und nicht  
 blockiert?

Fluchtwege

> Kennen Sie die Fluchtwege und Ihren 
 Sammelplatz?
> Sind Ihnen Hindernisse auf möglichen 
 Fluchtwegen aufgefallen?

Informieren

> Melden Sie Ihre Beobachtungen dem zuständigen  
 Sicherheitsbeauftragten.
> Bei Unklarheiten informieren Sie sich bei Ihrem  
 Vorgesetzten oder dem zuständigen 
 Sicherheitsbeauftragten.
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Standorte

Strickhof Lindau
8315 Lindau

Strickhof Winterthur-Wülflingen
8408 Winterthur

Strickhof Wädenswil
Lebensmitteltechnologie & Hortikultur 
8820 Wädenswil

Strickhof Technopark
Weiterbildung Facility Management 
8005 Zürich

Strickhof Affoltern am Albis 
Hauswirtschaft an Mittelschulen 
8910 Affoltern am Albis

Strickhof Weesen
Hauswirtschaft an Mittelschulen
8872 Weesen

Strickhof Bülach
Hauswirtschaft an Mittelschulen
8180 Bülach

Strickhof Rheinau
Hauswirtschaft an Mittelschulen
8462 Rheinau 

Strickhof/AgroVet-Strickhof
Betriebsstandort Alp Weissenstein
7482 Preda

Strickhof/AgroVet-Strickhof
Betriebsstandort Früebüel
6318 Walchwil


